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1. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung der Stadt Bad Liebenwerda 

 
 
Auf Grund der §§ 4 und 28 (2) Nr. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 15 des 
Kommunalrechtsreform-Anpassungsgesetzes (KommRRefAnpG) vom 23. September 2008 
(GVBl. I, S. 202) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Liebenwerda in ihrer 
Sitzung am ……………..….. folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
Die Hauptsatzung der Stadt Bad Liebenwerda vom 18.02.2009, veröffentlicht im Amtsblatt 
für die Stadt Bad Liebenwerda Nr. 3 vom 11.03.2009 wird wie folgt ergänzt: 
 

Nach § 5 wird folgender Paragraf eingefügt: 

§ 5a 
Geschäfte der laufenden Verwaltung (§ 54 Abs. 1 Nr. 5 BbgKVerf) 

 
(1) Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung gehören insbesondere: 
 

1. Geschäfte über Vermögensgegenstände der Stadt (§ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf) bis zu 
einem Wert von 5.000 €. 
 

2. Entscheidungen über Stundungen, Niederschlagung und Erlass von Forderungen bis zu 
einem Betrag von 10.000 € im Einzelfall. 
 

3. Abschluss von gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen über Forderungen bis zu 
einem Betrag von 10.000 €, bei arbeitsrechtlichen Vergleichen bis zu einem Betrag von 
30.000 €. 
 

4. Kreditaufnahmen bis zu einem Wert von 5.000 €. 
 
 
Artikel 2 
 
Die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Bad Liebenwerda tritt rückwirkend zum 
12.03.2009 in Kraft.  
 
 
 
 
Bad Liebenwerda, den …………………… 
 
 
 
 
Thomas Richter 
Hauptverwaltungsbeamter 


